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Vorwort

Das ist die 6. Auflage. Die erste kam 1994. Vor 28 Jahren stand im Vorwort mit Blick
auf eine der vielen kleinen und großen Reformen des AÜG:
„Gleichwohl wird auch in Zukunft die Diskrepanz zwischen dem strengen und über-

aus komplizierten Regelungssystem des AÜG und der Praxis, die Fremdfirmenleute in
vielfältiger, nicht immer sonderlich rechtstreuer Weise einsetzt, groß sein. Dementspre-
chend ist das Konfliktpotential.“
Das ist noch aktuell. Beim Fremdfirmenpersonal können Fehler schlimme Folgen

haben.
Inzwischen hat der Gesetzgeber den Handlungsrahmen für die legale Überlassung

stark ausgeweitet und auch wieder etwas eingeschränkt. Nach dem wohlverdienten Ende
der „christlichen“ Tarifverträge in der Zeitarbeitsbranche erreichte die Vergütung in-
zwischen ein erträgliches Niveau. Das Tarifwesen funktioniert.
Unglücklich ist die gesetzliche Regelung der Höchstüberlassungsdauer seit 2017. Die

Frage, ob die Arbeitnehmerüberlassung weiter günstige Zweitbelegschaften ermöglichen
oder nur noch ein Flexibilisierungsinstrument mit klaren Einsatzgrenzen sein soll, hat
der Gesetzgeber nicht seriös beantwortet. Das könnte ihm bald vor die Füße fallen. Denn
inzwischen sind Tarifverträge mit 10 und sogar 45 Jahren Höchstüberlassungsdauer
aufgetaucht – von DGB-Gewerkschaften.
Die Festhaltenserklärung, die 2017 auf geheimnisvolle Weise und in letzter Minute arg

zurechtgestutzt ins Gesetz kam, ist in der Praxis nutzlos. Sie hilft bei illegaler Über-
lassung nicht.
Das neue Verbot des Verleihs in der Fleischbranche war ein Schnellschuss und ein

ziemlicher „Bärendienst“. Es bleibt abzuwarten, ob die Lebensbedingungen der Arbeit-
nehmer dort deutlich besser werden – und falls nicht, ob der Gesetzgeber den Mut hat,
aus seinen Fehlern zu lernen.
Bei der ersten Auflage dieses Kommentars waren Wolfgang Hamann, damals noch

Richter am Arbeitsgericht im Hochschuldienst, und Christiane Brors, damals noch
Studentische Hilfskraft, schon mit mir dabei. Auch für Thorsten Diepenbrock und Anna
Wilde ist es die „zweite Runde“. Ich hoffe, die Leserinnen und Leser haben den Nutzen
von dieser kontinuierlichen Arbeit am Stoff.
An der 6. Auflage wirkten neben den Autorinnen und Autoren noch folgende Personen

mit; wir danken Ihnen dafür:
In Essen: Stefan Hollmann, Angelika Sailer, Christopher Tuppeck
In Münster: Henning Ahlers, Valentin Altmann, Lisa Bialaschik, Dr. Dominik Jenning,

Henrik Meyer, Tina Müller, Isabelle Neise, Ruben Plambeck, Anna Rode, Isabell San-
der, Eva Sandkühler, Katharina Sell, Leon Strässer, Pauline Werner
Wir Autorinnen und Autoren sind stets für Hinweise auf Lücken und Fehler dankbar.

Münster, im Januar 2022
Peter Schüren
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